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OP-Grengiols, Teilrevision Zone für ôffentliche Bauten und Anlagen Ze Torre

TeiIrevision: Zone für ôffentliche Bauten und Aniagen Ze Tor­
re und Bau- und Zonenregiement, Gemeinde Grengiols

1. Einleitung

1

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung der Gemeinde Grengiols wurde yom Staatsrat
am 05. und 12. Mârz 2003 homologiert. Seither wurden keine Anderungen der Nut­
zungsplanung und des Bau- und Zonenreglementes beantragt.

2. Abânderungen gegenüber dem bestehenden Zonen- und Nutzungsplan Gren­
giols

2.1 Zone für ôffentliche Bauten und Anlagen

Die beantragte Abanderung beinhaltet die Umzonung eines kleinen Sektors der Dorfer­
weiterungszone, am nërdlichen Dorfrand, zwischen den beiden Strassenasten, sowie ei­
nes Teils der Wohnzone W4 im Ort Ze Torre.

Die Gemeinde hat beide Liegenschaften erworben und im südlichen Sektor ein neues
Feuerwehrlokal gebaut; Werkhof und evtl. Kehrichtsammelstelle sind zu einem spateren
Zeitpunkt geplant. In der nërdlich gelegenen Liegenschaft ist der Bau einer Zivilschutz­
anlage sowie einer Mehrzweckhalle mit Schulrâumlichkeiten vorgesehen. Mit diesen
Bauvorhaben mëchte die Gemeinde am Ortseingang einen neuen Siedlungsak­
zentx.offentliche Bauten" setzen.

Die jetzige Zonenbestimmung (Dorferweiterungszone/Wohnzone W4) ist für das bereits
realisierte Gebâude und die geplanten Bauvorhaben nicht zonenkonform; die Gemeinde
beantragt deshalb eine Umzonung in eine Zone für ëffentliche Bauten und Anlagen.

2.2 Abânderung Bau- und Zonenreglement

Der einschlâgige Artikel 74, Offentliche Bauten und Anlagen im Bau- und Zonenregle­
ment wird lediglich geringfügig ergânzt, indem in Abs. 1, Zweckbestimmung, ein Verbot
für private Überbauungen aufgenommen wird.

Ausserdem beantragt die Gemeinde eine Abânderung von Art. 34, Baumaterialien. Die
bestehende Vorschrift zur Materialisierung der Bauten sollte wie folgt differenziert wer­
den: die Verwendung von ortsüblichen Materialien wird auf die Dorf-, Erhaltungs- und
Maiensasszone begrenzt; in den übrigen Wohnzonen (W2/W4) sind auch andere aIs orts-
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übliche Materialien zugelassen, Insbesondere solI hier auf die bisher vorgeschriebene
Holzverkleidung verzichtet werden.
Grundsâtzlich solI jedoch die Holzbauweise in ihren traditionellen und zeitgenëssischen
Konstruktionsfonnen gefôrdert und entsprechend unterstützt werden.

3. Schlussfolgerung

Die beantragte Ànderung des Zonennutzungsplanes und des Bau- und Zonenreglementes
entsprechen einem echten Bedarf der Gemeinde, indem einerseits die Zonenkonformitât
für ëffentliche Bauten gewahrleistet, andererseits eine differenzierte Anwendung des Ar­
tikels 34, Baumaterialien ermëglicht wird.

Der Gemeinderat hat die Teilrevision an seiner Sitzung yom 17. Dezember 2005 geneh­
migt und stellt der Urversammlung den Antrag, der Vorlage zuzustimmen.

Gemeindeverwaltung Grengiols

Der Prâsident:

Amadé Zenzünen

l~~----

Der Schreiber:

Willy Karlen

W.!~

Vom Staatsrate genenrrugt

ln dcrSit21ung yom••~a..... jjv.?(jSf ? 0015

Siraeflebnhr: Fr dI.Ç!;..::.
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4. Abgeânderte Artikel, Bau- und Zonenreglement

Art. 74 Zone für ijffentliche Bauten und Anlagen ijBijA (erganzt)

3

Zweck der Zone:

Bauweise:

Grenzabstânde:

Die Zone ist für Einrichtungen, Bauten und Anlagen be­
stimmt (Sport, Feuerwehr, Zivilschutz, Mehrzweckhalle,
Schule), die im 6ffentlichen Interesse liegen.
Jegliche private Überbauung ist untersagt

offen oder geschlossen

1/3 der Fassadenh6he, mindestens jedoch 3 m

U:irmempfindlichkeitsstufe: II/III

Art. 34 Baumaterialien (erqënzt)

Bisher:

lm Allgemeinen sind die ortsüblichen Baumaterialien zu verwenden.
Die Fassaden müssen, sofern dies der Zweckbestimmung des Gebaudes nicht wl ­
derspricht, eine genügend grosse Holzflëche aufweisen. Der Anteil an Holz oder
holzverkleideten Flachen betrâqt in der Regel ein Drittel.

Neu:

In der Dorf-, Erhaltungs- und t-tetensësszone sind die ortsüblichen Baumaterialien
zu verwenden.
Die Fassaden sollten, sofem dies der Zweckbestimmung des Gebëudes nicht wider­
spricht, eine genügend grosse Holztlëche aufweisen. Der Anteil an Holzfassaden
betrëqt in der Regel ein Drittel.

In den übrigen Wohnzonen sind auch andere Baumaterialien zugelassen, insbeson­
dere kann in diesen Zonen auf die Holzverkleidung der Fassaden verzichtet werden.

Die Holzbauweise (Blockbau, Riegelkonstruktion, E1ementbau) wird qrundsëtzltch
qetôrdert: Der Gemeinderat kann Art und Geltungsbereich dieser Fôrderunç in ei­
nem eigenen Reglement festlegen.

Gemeindeverwaltung Grengiols

Der Prasident:

çadé Zenzünen
\

\j\--'--

Der Schreiber:

Willy Karlen AfI Dl/'
W. fct(J~V/V


